
  
 

STADT LÜCHOW (WENDLAND)  
Der Stadtdirektor 

- Az.: 612605ST:Dickstätte Nord II/3. - 

 Lüchow (Wendland), 16.03.2017 

Sachbearbeiter/in: Herr Schulz 

 

Sitzungsvorlage Nr. 035/2017 ST 
 

3. Änderung des Bebauungsplanes "Dickstätte Nord II" - Aufstellungsbeschluss 
 

An den  beraten am: 

 
Ausschuss für Straßen, Wege, Planung                   Ö 30.03.2017 
   

 
Verwaltungsausschuss                   N 03.04.2017 
   

 
Rat der Stadt Lüchow (Wendland)                   Ö 06.04.2017 
   

 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Der Bebauungsplan „Dickstätte Nord II“ aus dem Jahre 2010 weist ein eingeschränktes 
Industriegebiet aus. Das Gebiet wurde 2010 von der Stadt erschlossen. Die Gewerbe-
grundstücke stehen im Eigentum der Stadt. 
Für eine Fläche von ca. 2 ha gibt es jetzt eine Anfrage. Der Interessent möchte dort 
Photovoltaikanlagen errichten. 
 
Eine Förderung für solche Anlagen ist nur in Gewerbe- und Industriegebieten möglich, 
die vor dem 1. Januar 2010 planungsrechtlich ausgewiesen wurden. 
 
Ferner soll eine Förderung für Anlagen auf solchen Flächen gewährt werden, die als 
Sondergebiet „Photovoltaik“ ausgewiesen sind. 
Der Investor hat daher die Änderung des Bebauungsplanes beantragt und die Über-
nahme der Kosten zugesagt. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine Kosten für die Planung, da diese vom Antragsteller getragen werden.       
  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Straßen, Wege, Planung beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu 
empfehlen, dem Rat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt, die 3. Änderung des Bebauungspla-
nes „Dickstätte Nord II“ aufzustellen und ein Sondergebiet „Photovoltaik“ auszuweisen. 
Der Änderungsbereich umfasst die Flurstücke 6/3, 6/2 und 7, Flur 3, Gemarkung 
Lüchow.    
 
D.STD. 
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